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Engagementsvertrag

Es gilt folgender Vertrag zwischen

Hans Muster, Strasse, 1234 Ort

und

Crossbeat, vertreten durch Vorname Nachname, Strasse, 1234 Ort
Anlass:


Konzert



Datum:

Montag, 2. Januar 2006


Zeiten:


Spielzeit von 10.30 bis 12.00 Uhr 

Art der Veranstaltung:
Neujahrsapéro der Stadt Olten 


Ort:
Stadttheater Olten 


Werbung für Konzert:

Der Veranstalter bewirbt den Anlass 

Höhe der Gage:
1600 Franken pauschal 

Fälligkeit der Gage:
nach dem Engagement am 2. Januar 2006, zahlbar in bar 

(Banküberweisung vor dem Auftritt auf folgendes Konto ebenfalls möglich: Sparkonto-Nr. 10550.39, Ernst Gloor «Crossbeat», Raiffeisenbank Dulliken/Starrkirch, Bank-Clearing-Nr. 80911, Bank-PC-Konto 46-777-5 ) 

Integrierter Bestandteil dieses Vertrages sind die auf der Seite 2 des Engagements​vertrages aufgeführten «Allgemeinen Bestimmungen».

Ich erkläre mich mit dem Vertrag und seinen Bedingungen einverstanden.


Crossbeat

........................................................
........................................................

Ort und Datum
Ort und Datum

........................................................
........................................................

Allgemeine Bestimmungen

1.
Crossbeat verpflichtet sich, Ihr Programm an den Wünschen des Veranstalters auszurichten, sofern diese für die Band realisierbar sind.

2.
Technische Anlagen (Anlagen und Verstärker) werden vom Crossbeat gestellt, sofern dies für den Auftritt nötig ist. Son​stige Regelungen sind auf der Vorderseite dieses Vertrages festgehalten.

3.
Der Veranstalter organisiert einen Stromanschluss (220V/10A) am Auftrittsort in Bühnennähe.

4.
Der Veranstalter besorgt die notwendigen Auftritt-, Konzert- oder Tanzbewilligungen.

5.
Die Führung der Kontrollhefte für Urheberrechte sowie das Ausfüllen der SUISA-


For​mulare obliegt Crossbeat.

6.
Ist der Auftrittsort (Bühne) der Witterung ausgesetzt (Wind, Regen, Schneefall), ist Crossbeat berechtigt, das Konzertprogramm bei unzumutbaren Bedingungen zu unterbre​chen oder frühzeitig abzubrechen. Der Veranstalter schuldet Crossbeat in diesem Fall die volle vereinbarte Gage.

7. 
Bei Verhinderung eines Mitgliedes von Crossbeat durch Unfall oder Krankheit, sorgt Crossbeat für einen Ersatzspieler. Können mehrere Bandmitglieder aufgrund von Unfall oder Krankheit nicht auftreten und kann Crossbeat kurzfristig auch keine Ersatzspieler finden, informiert Crossbeat unverzüglich den Veranstalter. In diesem Fall wird der Vertrag hinfällig. 

8.
Sagt der Veranstalter die Veranstaltung ab oder beendet er die Veranstaltung vor dem geplanten Programmschluss, schuldet er Crossbeat die volle vereinbarte Gage. 

9.
Grundsätzlich sind Gagen/Honorare vom Veranstalter am Schluss der Veranstaltung in bar zu bezahlen. Son​stige Regelungen werden auf der Vorderseite dieses Vertrages festgehalten.

10.
Bei Streitigkeiten zwischen dem Veranstalter und Crossbeat gilt als Gerichtsstand Olten.

11.
Über die vereinbarte Gage schweigen sich die Vertragspartner gegenüber Dritten aus. 
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